
B 1612 A 

Bayeriscltes 543 

Gesetz.. und VerordllUltgsblatt 
Nr. 20 München, den 16. August 1993 

Datum In h alt Seite 

9.8.1993 Gesetz über die Behandlung von Eingaben und Beschwerden an den Bayerischen Landtag nach 
Art. 115 der Verfassung (Bayerisches Petitionsgesetz - BayPetG) ...... ...... ..... ....................... . 544 

11 0 0- 5- I 

9.8.1993 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Forstrechte ....... .... .. .......... ............................. .. ...... ...... .. . 546 
7902- 7- E 

9.8.1993 Gesetz zur Änderung des Bayerischen Jagdgesetzes .................................... .. ................................... .. 547 
792- 1- E 

1. 8. 1993 Bekanntmachung des Abkommens zur Änderung des Abkommens über die einheitliche Ausbil-
dung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie 549 

2038- 3- 2- 6- 1 

14.7.1993 Vierte Verordnung zur Änderung der Sondervolksschulordnung ............................ .. .................. .. .... 553 
2233- 2- 1- K 

19.7.1993 Verordnung über die staatlichen agrarwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Fachschulen 
und über die staatlichen Fachakademien für Landwirtschaft .............................. ...... .......... ............ . 560 

7803-3- E , 7801- 2- E 

20.7.1993 Verordnung über die Gewährung von Prüfervergütungen an Professoren bei den Prüfungen im 
Bereich der Justizverwaltung .. ... .. .. . ................. ................ ....... . ............... ..... . .. ...... .. .. .... ... ......... ......... .. 563 

2032- 2-42- J 

26.7.1993 Verordnung über die Auflösung der Generalintendanz der Bayerischen Staatstheater und die 
Errichtung des Zentralen Dienstes der Bayerischen Staatstheater ........ ...... .............. .......... .......... .. . 564 

220- 3- K 

26.7.1993 Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Organisation der Finanzbauverwaltung 
(Zuständigkeitsbereich der Finanzbauämter) ............................................................. .... .. ............ ..... 565 

606-1-F 

5.8 .1993 Verordnung über Zuständigkeiten für die Berufsbildung in der Landwirtschaft (VZBL) .............. 566 
7803- 20- E 

Berichtigung der Schulordnung für die staatlichen Technikerschulen für Agrarwirtschaft sowie 
für Waldwirtschaft vom 8. Juli 1992 ..... ...................... .... .................................. ...... ............................ 568 

7803-12- E 



544 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 20/1993 

1100-5-1 

Gesetz 
über die Behandlung 

von Eingaben und Beschwerden 
an den Bayerischen Landtag 
nach Art. 115 der Verfassung 

(Bayerisches Petitionsgesetz - BayPetG) 

Vom 9. August 1993 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

Art. 1 

Peti tionsberech tigung 

(1) Das Recht, sich schriftlich mit Eingaben und 
Beschwerden (Petitionen) an den Bayerischen 
Landtag zu wenden, damit dieser die vorgetragene 
Angelegenheit überprüfe, steht jeder Person zu, 
unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer Staats
angehörigkei t. 

(2) Juristische Personen des Privatrechts sind 
uneingeschränkt petitionsberechtigt, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts nur insoweit die 
Petition einen Gegenstand ihres sachlichen Zu
ständigkeitsbereichs betrifft. 

(3) Grundsätzlich sind auch Minderjährige, 
Geschäftsunfähige und unter Pflegschaft oder 
Betreuung Stehende zur selbständigen Ausübung 
des Petitionsrechts berechtigt. 

Art. 2 

Ausübung des Rechts 

(1) 1 Petitionen sind schriftlich einzureichen. 
2Sie müssen in jedem Fall den Antragsteller erken
nen lassen. 

(2) Jede Person kann Petitionen für sich allein 
oder zusammen mit anderen Personen einrei
chen, in letzterem Fall auch unter einem Gesamt
namen. 

(3) 1 Straf- und Untersuchungsgefangene sind in 
der Ausübung des Petitionsrechts nur insoweit be
schränkt, als gemeinsame Petitionen untersagt 
werden können, wenn dies zur Verhinderung der 
Kontaktaufnahme mit Mitgefangenen oder der 
Außenwelt erforderlich ist. 2Petitionen inhaftierter 
oder untergebrachter Personen sind verschlossen 
und ohne vorherige Kontrolle durch die Anstalts
leitung dem Landtag zuzuleiten. 

(4) 1 Petitionen können durch gesetzliche oder 
rechtsgeschäftliche Vertreter eingereicht werden. 
2Petitionen können auch für eine andere Person 
eingereicht werden. 

Art. 3 

Wirkung der Einreichung einer Petition 

1 Wer eine Petition einreicht, hat, soweit diese 
nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes und 
weiteren Festlegungen in der Geschäftsordnung 
des Landtags unzulässig ist, Anspruch auf sach
liche Behandlung und Verbescheidung durch den 
Landtag bzw. seine Ausschüsse (Art. 5). 2Das Nähere 
regelt die Geschäftsordnung des Landtags. 

Art. 4 

Vorprüfung 

(1) Petitionen, die ein Handeln von Behörden 
des Staates oder sonstiger Träger öffentlicher Ver
waltung fordern, werden erst behandelt, wenn die 
erforderlichen Verfahren bei den zuständigen Stel
len eingeleitet sind. 

(2) Petitionen, die ein laufendes Gerichtsverfah
ren betreffen, werden nur behandelt, soweit vom 
Freistaat Bayern oder einem sonstigen Träger 
öffentlicher Verwaltung als Verfahrensbeteiligtem 
ein bestimmtes Verhalten verlangt wird. 

(3) Soweit Petitionen nach den Absätzen 1 und 2 
nicht behandelt werden können, teilt der Vorsit
zende des zuständigen Ausschusses dies der Person 
mit , die die Petition eingereicht hat. 

(4) Petitionen werden sachlich nur behandelt, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Freistaates 
Bayern fallende Angelegenheiten betreffen. 

(5) Petitionen, die ein rechtskräftig abgeschlos
Senes Gerichtsverfahren betreffen, werden sach-· 
lieh nur behandelt, soweit 

1. Gegenstand des Rechtsstreits eine Ermessens
entscheidung der Verwaltung war oder 

2. Gründe für ein Wiederaufgreifen des Verwal
tungsverfahrens oder die Wiederaufnahme des 
gerichtlichen Verfahrens geltend gemacht wer
den oder 

3. vom Freistaat Bayern oder einem sonstigen Trä
ger öffentlicher Verwaltung verlangt wird, auf 
die Vollstreckung eines zu seinen Gunsten ergan
genen Urteils zu verzichten. 

(6) Der Ausschuß kann von einer Behandlung 
absehen, wenn die Person, für die die Petition ein-
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gereicht worden ist, sich mit der Behandlung ge
genüber dem Landtag nicht einverstanden erklärt 
hat. 

Art. 5 

Z uständigkei t 

(1) IPetitionen behand.elt der Ausschuß des 
Landtags, in dessen Sachgebiet die Petition er
kennbar fällt. 2In den übrigen Fällen entscheidet 
der Ausschuß für Eingaben und Beschwerden. 

(2) 1 Die Vollversammlung behandelt Petitionen, 
wenn dies zwei Drittel der a~:wesenden Mitglieder 
des Ausschusses verlangen. 2Uber Entscheidungen 
des Ausschusses berät und beschließt sie, wenn es 
eine Fraktion oder 20 Abgeordnete binnen einer 
Woche beim Landtagsamt verlangen. 

Art . .6 
Aufklärung des Sachverhalts 

(1) 1 Der für die Petition zuständige Ausschuß 
hat das Recht auf Unterrichtung durch die Staats
regierung, um über die Petition beschließen zu kön
nen. 2Dazu kann er von der Staatsregierung oder 
einem Mitglied der Staatsregierung bzw. deren Be
auftragten schriftliche oder mündliche Stellung
nahmen, Berichte, Auskünfte und die Beantwor
tung von Fragen verlangen. 

(2) Der Ausschuß kann die Person, die die Peti
tion eingereicht hat oder für die sie eingereicht wor
den ist sowie amtlich anerkannte Sachverständige 
anhören und Ortsbesichtigungen durchführen. 

(3) 1 Zur Aufklärung des Sachverhalts kann der 
Ausschuß die Staatsregierung ersuchen, Akten vor
zulegen und den Zutritt zu staatlichen Einrichtun
gen zu gestatten, soweit er dies nach der Unterrich
tung durch die Staatsregierung noch für erforder
lich hält. 2Das für die Eingabe zuständige Staats
ministerium kann auf Ersuchen des Ausschusses 
auch juristische Personen des öffentlichen Rechts , 
welche der Aufsicht der Staatsregierung unterlie
gen , verpflichten, Akten zur Weitergabe an den 
Ausschuß vorzulegen, Ausschußvertretern den Zu
tritt zu Einrichtungen zu gestatten und Vertreter zu 
Ortsterminen in ihrem Gebiet zu entsenden. 

(4) IDie Vorschriften über den Schutz von Ge
heimnissen und von personenbezogenen Daten 
sind zu beachten. 2Personenbezogene Daten der 
Person, die die Petition eingereicht hat, können 
dem Landtag übermittelt werden, wenn dies zur 
sachlichen Behandlung und Verbescheidung erfor
derlich ist. 3Sind in Akten mit solchen Daten wei
tere personenbezogene Daten der Person, die die 
Petition eingereicht hat, oder Dritter so verbunden, 
daß eine Trennung nicht oder nur mit unvertretba
rem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht offensicht
lich überwiegende schutzwürdige Interessen der 
Person, die die Petition eingereicht hat, oder Drit
ter entgegenstehen. 4 Ist zur sachlichen Be!:tandlung 
und Verbescheidung einer Petition die Ubermitt
lung personenbezogener Daten Dritter erforder
lich, insbesondere durch Vorlage von Akten, so ist 

die Übermittlung zulässig, soweit nicht offensicht
lich überwiegende schutzwürdige Interessen der 
Dritten entgegenstehen. 5Der Ausschuß entschei
det jeweils über die Geheimhaltung der übermittel
ten personenbezogenen Daten; in diesem Fall dür
fen sie nur in anonymisierter Form verwendet wer
den. 6 Angaben, deren Geheimhaltung gesetzlich 
vorgeschrieben ist, sind in nichtöffentlicher Sit
zung zu behandeln. 7 Als Person, die die Petition 
eingereicht hat, gilt auch ein Dritter, wenn er sich 
mit der Petition gegenüber dem Landtag einver
standen erklärt hat. 

(5) Führen der Ausschuß oder Mitglieder des 
Ausschusses eine Ortsbesichtigung durch oder 
erhalten sie Zutritt zu staatlichen oder sonstigen 
öffentlichen Einrichtungen, ist die Staatsregierung 
zu unterrichten, um ihr das Teilnahme- und Rede
recht der Vertreter der Staatsregierung und die 
evtl. Beiziehung von für die Ortsbesichtigung not
wendigen Akten zu ermöglichen. 

(6) Werden Sachverständige im Landtag ange
hört (Absatz 2), so werden sie entsprechend dem 
Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen entschädigt. 

Art. 7 

Zeitliche Behandlung der Petitionen 

1 Eingaben und Beschwerden sind ohne vermeid
bare Verzögerung einfach und zweckmäßig zu be
handeln. 2Das Nähere regelt die Geschäftsordnung 
des Landtags. 3Dabei ist insbesondere festzulegen, 
m welchen Fällen 

1. eine Stellungnahme der Staatsregierung nicht 
erforderlich ist, 

2. eine mündliche Stellungnahme der Staatsregie
rung in der Sitzung des Ausschusses genügt, 

3. vorbehaltlich einer abweichenden Beschlußfas
sung des Ausschusses eine informatorische Äuße
rung des zuständigen Staatsministeriums gegen
über. dem Landtagsamt ausreicht, die sich auf 
die Ubermittlung geeigneter Aktenauszüge wie 
Bescheide, Urteile, Stellungnahmen nachgeord
neter Behörden und Stellungnahmen der Staats
ministerien gegenüber anderen Stellen beschrän
kenkann, 

4. vor Einholung von Stellungnahmen Ortstermine 
durchgeführt werden . 

Art. 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. September 1993 in 
Kraft. 

München, den 9. August 1993 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 
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7902-7- E 

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Forstrechte 

Vom 9. August 1993 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 

Art. 7 a des Gesetzes über die Forstrech te (FoRG) 
vom 3. April 1958 (BayRS 7902- 7-E) wird wie folgt 
geändert: 

Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. 

München, den 9. August 1993 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 
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792-1- E 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Jagdgesetzes 

Vom 9. August 1993 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 

. Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 

Das Bayerische Jagdgesetz - BayJG - (BayRS 
792-1-E), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juli 1987 (GVBl S.246, ber. S. 391), wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. 28 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender neuer 
Satz 4 eingefügt: 
,,4Es ist weiter festzulegen, daß die erforderli
chen Kenntnisse für die Jagd mit Fallen durch 
Teilnahme an einem Lehrgang nachzuweisen 
sind; auf diesen Nachweis kann verzichtet wer
den, wenn der Prüfungsbewerber bei der An
meldung zur Jägerprüfung die Erklärung ab
gibt, auf die Ausübung der Fallenjagd zu ver
zichten; der Verzicht kann widerrufen werden, 
wenn die Teilnahme an einem Lehrgang zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird." ; 

b) der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

2. Art. 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 
,,2. die Jagd auf Wild mit Fanggeräten 

oder Fangvorrichtungen auszuüben ; 
dies gilt vorbehaltlich des Art.29a 
nicht für die Jagd auf Raubwild und 
Wildkaninchen, "; 

bb) Nummer 3 entfällt ; 

cc) die Nummern 4 bis 8 werden die Num
mern 3 bis 7; 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nummer 1 wird folgender Halbsatz 
angefügt: 
"soweit es sich nicht um die Verwendung 
von Schlagfallen (Art. 29a) handelt,"; 

bb) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 
,,2 . in begründeten Einzelfällen von dem 

Verbot .der Verwendung von Betäu
bungs- oder Lähmungsmitteln (Ab
satz 2 Nr. 7),". 

3. Es wird folgender Art. 29a eingefügt: 

"Art.29a 

Jagd mit Fallen 

(1) lDie verwendeten Fallen müssen ihrer 
Bauart nach Mindestanforderungen erfüllen, die 

ein sofortiges Töten oder einen unversehrten 
Lebendfang gewährleisten. 2Fangeisen dürfen 
nur verwendet werden, wenn zusätzlich 

1. ihre Betriebssicherheit regelmäßig überprüft 
wird und 

2. sie dauerhaft so gekennzeichnet sind, daß ihr 
Besitzer feststellbar ist. 

(2) 1 Fangeisen dürfen nur in geschlossenen 
Räumen, Fangbunkern oder Fanggärten, in denen 
die Schlagfalle nach oben verblendet ist , so auf
gestellt werden, daß von ihnen keine Gefährdung 
von Menschen, geschützten Tieren und Haustieren 
ausgeht. 2Art. 42 Abs. 1 Nr. 2 bleibt unberührt. 

(3) Die Verwendung von Schlagfallen ist der 
Jagdbehörde anzuzeigen. 

(4) lDas Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und 
Gesundheit und dem Staatsministerium für Lan
desentwicklung und Umweltfragen das Nähere 
durch Rechtsverordnung zu regeln. 2Mit der 
Durchführun.g der Lehrgänge (Art. 28 Abs. 1 
Satz 4), der Uberprüfung der Fangeisen auf ihre 
Betriebssicherheit, ihrer Kennzeichnung und 
Registrierung (Absatz 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2) 
kann der Landesjagdverband Bayern e. V. be
traut werden ; in diesem Fall hat der Landesjagd
verband Bayern e. V. oder dessen zuständige 
Kreisgruppe der Jagdbehörde auf Verlangen die 
Ergebnisse der Funktionsprüfung sowie die Na
men und Anschriften der Besitzer der gekenn
zeichneten Fangeisen mitzuteilen. " . 

4. Art. 56 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 3 wird folgende neue Num
mer 3 a eingefügt: 
,, 3 a) vorsätzlich oder fahrlässig die Jagd mit 

Fallen ausübt, ohne den erforderlichen 
Nachweis der Kenntnisse über die Aus
übung der Jagd mit Fallen zu besitzen, " ; 

. b) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Worte "entgegen Art. 29 Abs.1, Abs. 2 

Nrn.2 bis 8" werden ersetzt durch die 
Worte "entgegen Art.29 Abs.1, Abs.2 
Nrn.2 bis 7 und Art.29a Abs.1 Satz 2, 
Abs.2 Satz 1 und Abs. 3''' ; 

bb) Buchstabe c wird gestrichen; 
cc) die Buchstaben d bis h werden die Buch

staben c bis g; 
dd) im neuen Buchstaben f wird das Wort 

"oder" durch ein Komma ersetzt; 
ee) im neuen Buchstaben g wird das Komma 

durch das Wort "oder" ersetzt; 
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ff) es wird folgender neuer Buchstabe h ange
fügt: 

"h) Fangeisen verwendet, deren Betriebs
sicherheit nicht überprüft ist oder die 
nicht dauerhaft gekennzeichnet sind, 
Fangeisen außerhalb geschlossener 
Räume oder Fangbunker oder Fang
gärten aufstellt oder nicht ordnungs
gemäß verblendet oder die Verwen
dung von Schlagfallen nicht der Jagd
behörde anzeigt, " ; 

c) in Nummer 15 werden nach , den Worten 
"Art.29 Abs.5 Satz 1," eingefügt die Worte 
"Art. 29a Abs. 4 Satz 1,". 

§ 2 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 1993 in 
Kraft. 

(2) Wer vor dem 1. September 1993 (Inkrafttreten 
des Gesetzes) die Jägerprüfung abgelegt hat und 
die erforderlichen Kenntnisse für die Jagd mit Fal
len nicht durch Teilnahme an einem Lehrgang 
nachweisen kann (Art. 28 Abs. 1 Satz 4), hat diesen 
Nachweis bis zum 1. September 1994 (ein Jahr nach 
Inkrafttreten des Gesetzes) zu erbringen, wenn er 
die Jagd mit Fallen nach diesem Zeitpunkt weiter 
ausüben will . 

München, den 9. August 1993 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoi b er 
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2038- 3-2- 6-1 

Bekanntmachung 
des Abkommens 

zur Änderung des Abkommens 

549 

über die einheitliche Ausbildung der Anwärter 
für den höheren Polizeivollzugsdienst 

und über die Polizei-Führungsakademie 

Vom 1. August 1993 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit 
Beschluß vom 24. Juni 1993 dem Abkommen vom 
8. November 1991 zur Änderung des Abkommens 
über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für 
den höheren Polizeivollzugsdienst und über die 
Polizei-Führungsakademie (GVBI 1973 S.27 , 
BayRS 2038- 3-2- 6-1) zugestimmt. Das Abkom
men wird nachstehend bekanntgemacht. 

München, den 1. August 1993 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 

Abkommen 
zur Änderung des Abkommens 

über die einheitliche Ausbildung der Anwärter 
für den höheren Polizeivollzugsdienst 

und über die Polizei-Führungsakademie 

Die Bundesrepublik Deutschland, 

das Land Baden-Württemberg, 

Abschnitt 1 

Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vor
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin
gen treten dem Abkommen über die einheitliche 
Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizei
vollzugsdienst und über die Polizei-Führungsaka
demie vom 28. April 1972 bei. 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein, 

das Land Thüringen 

schließen vorbehaltlich der etwa erforderlichen 
Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften 
nachstehendes Abkommen: 

Abschnitt Ir 

Das Abkommen über die einheitliche Ausbildung 
der Anwärter für den höheren Polizeivollzugs
dienst und über die Polizei-Führungsakademie 
vom 28. April 1972 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "in 
Hiltrup bei Münster " ersetzt durch die Worte 
"in Münster-Hiltrup" . 

2. In Artikel lAbs. 2 wird das Wort "Innenmini
ster" durch das Wort "Innenministerium" er
setzt. 

3. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 2 

Die Polizei-Führungsakademie dient 

1. der einheitlichen Ausbildung der Anwärter 
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für den höheren Polizeivollzugsdienst des 
Bundes und der Länder einschließlich der 
Abnahme von Laufbahnprüfungen, 

2. der Fortbildung der Beamten des gehobenen 
und höheren Polizeidienstes des Bundes und 
der Länder, 

3. der Forschung auf dem Gebiet des Polizei
wesens. 

Sie wirkt mit bei 

1. der Fortbildung von ausländischen Polizei
bediensteten im Inland, 

2. der Aus- und Fortbildung von deutschen Po
lizeibediensteten im Ausland. " . 

4. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 6 

(1) Zur Ausbildung können nur Polizeivoll
zugsbeamte des gehobenen Dienstes zugelas
sen werden, die 

1. nicht älter als 40 Jahre sind, 

2. die Hochschulreife oder einen entsprechen
den anerkannten Bildungsstand besitzen. 

(2) Ausnahmen von Absatz 1 Nr. l sind bis 
zum vollendeten 45. Lebensjahr zulässig, wenn 
eine Zulassung unter Einhaltung der Höchstal
tersgrenze aus einem von dem Beamten nicht 
zu vertretenden Grund nicht möglich war. ". 

5. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

. "Artikel8 

(1) Der erste Ausbildungsabschnitt wird 
beim Bund und in den Ländern durchgeführt. 
Bund und Länder können ihre Beamten ganz 
oder teilweise gemeinsam ausbilden. 

(2) Der zweite Ausbildungsabschnitt wird 
an der Polizei-Führungsakademie durchge
führt. 

(3) Das Nähere regelt der Studienplan. ". 

6. In Artikel 9 Abs. 2 wird das Wort "Sonderkur
sen" durch das Wort "Studienkursen" ersetzt. 

7. Artikel 10 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Fortbildungsveranstaltungen dienen fer
ner dem Erfahrungsaustausch, der Zusammen
arbeit und der Koordinierung zwischen den 
deutschen und ausländischen Polizeien. " . 

8. In Artikel 12 Abs. 2 werden die Worte "Er wird" 
ersetzt durch die Worte "Der Präsident und 
sein Ständiger Vertreter werden" . 

9. Artikel 14 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,, (4) Die Beteiligung des Bundes und der 
Länder an dem Lehrkörper richtet sich nach 
dem Verhältnis der Soll-Stärke des gehobenen 
und höheren Polizeivollzugsdienstes. ". 

10 . In Artikel 16 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender 
Satz 2 eingefügt: 

"Die Festsetzung des hierfür notwendigen Be
trages bedarf der Zustimmung von zwei Drit
teln der Finanzminister/-senatoren der Betei
ligten. " . 

11. In Artikel 18 Abs . 2 werden die Worte "Der In
nenminister" durch die Worte "Das Innenmini
sterium" ersetzt. 

12. Artikel 19 wird aufgehoben. 

Abschnitt III 

Übergangsregelungen 

1. Abweichend von Artikel 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 kön
nen für die Übergangszeit von 10 Jahren für Poli
zeivollzugsbeamte des gehobenen Dienstes der 
Länder Berlin (östlicher Teil) , Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen
Anhalt und Thüringen Ausnahmen zugelassen 
werden. 

2. Abweichend von Artikel 16 Abs . 4 in der Fassung 
des Abschnitts II dieses Abkommens tragen die 
Länder Berlin (östlicher Teil), Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen
Anhalt und Thüringen bis zur vollständigen Ein
beziehung in den Länderfinanzausgleich den 
durch ihren Beitritt b edingten Finanzbedarf. 

3. Bis zur vollständigen Einbeziehung in den Län
derfinanzausgleich haben die Länder Branden
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen bei Abstimmun
gen im Sinne von Artikel 3 Abs . 2 Satz 4 des Ab
kommens je eine Stimme. 

Abschnitt IV 

Inkrafttreten und Dauer 

1. Die Frist des Artikels 20 Abs . l beginnt mit dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens erneut zu lau
fen . 

2. Dieses Abkommen tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1992 in Kraft . 

3. Die Zustimmungs erklärungen sind gegenüber 
dem Innenministerium des Landes Nordrhein
Westfalen abzugeben. 

Saarbrücken , den 8. November 1991 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundesminister des Innern 

Sch ä ubl e 

Für das Land Baden-Württemberg 

Der Innenminister 

Schle e 
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Für den Freistaat Bayern 

Der Staatsminister des Innern 

Stoib er 

Für das Land Brandenburg 

Der Minister des Innern 

Zi e l 

Für den Senat 
der Freien und Hansestadt Hamburg 

Hackmann 

Für das Land 
Mecklenburg -Vorpommern 

Der Innenminister 

Kupfer 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Namens des Ministerpräsidenten 

Der Innenminister 

Schnoor 

Für das Land Berlin 

Senator für Inneres 
für den Regierenden Bürgermeister 

von Berlin 

H e ck e lmann 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

Der Senator für Inneres 

Sakuth 

Für das Land Hessen 

Der Minister des Innern 
und für Europaangelegenheiten 

Gün ther 

Für das Land Niedersachsen 

Für den Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten 

Niedersächsisches Innenministerium 

Glogowski 

Minister 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

In Vertretung 
des Ministerpräsidenten 

Staatsminister des Innern 
und für Sport 

Zuber 

551 



552 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsbla tt Nr. 20/ 1993 

Für das Saarland 

Namens des Ministerpräsidenten 

Der Minister des Innern 

L ä ppl e 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Für den Ministerpräsidenten 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Der Minister des Innern 
des Landes Sachsen-Anhalt 

P e rsch a u 

Für das Land Thüringen 

Der Thüringer Innenminister 

Böck 

Freistaat Sachsen 

Der Staatsminister des Innern 

E gge rt 

Für das Land Schleswig-Holstein 

Für den Ministerpräsidenten 

Der Innenminister 

Bull 
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2233- 2-1-K 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der 

Sondervolksschulordnung 

Vom 14. Juli 1993 

Auf Grund von Art.24 Abs.2 Satz 2, Art. 66 
und 97 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Fe
bruar 1988 (GVBl S. 61, BayRS 2230-1-1- K) , erläßt 
das Bayerische Staats ministerium für Unterricht, 
Kultus , Wissenschaft und Kunst folgende Verord
nung: 

§ 1 

Die Schulordnung für die Schulen für Behin
derte in Bayern (Sondervolksschulordnung -
SVSO) vom 14. Juli 1983 (GVBl S . 799, ber. S. 1139 , 
BayRS 2233-2-1-K) , zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 4. August 1989 (GVBl S.408) , wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Übersicht "Anlagen zur SVSO" wird wie 
folgt geändert: 

a) Bei "Anlage 37 " werden nach den Worten 
"für Sprachbehinderte" ein Schrägstrich 
sowie die Worte "zur individuellen Sprach-
förderung" eingefügt, • 

b) bei "Anlage 38" werden nach den Worten 
"für Körperbehinderte " ein Komma sowie 
die Worte "für Lernbehinderte" gestrichen 
und die Worte "sowie der Schulen für Lern
behinderte/zur individuellen Lernförde
rung (erste Förderstufe) " angefügt , 

c) es werden die Worte "Anlage 38a: Stun
dentafel für die Grundschulstufe der Schu
len für Lernbehindertelzur individuellen 
Lernförderung (zweite Förderstufe)" ein
gefügt , 

d) bei "Anlage 40 " werden nach den Worten 
"der Schulen für Lernbehinderte" ein 
Schrägstrich und die Worte "zur individuel
len Lernförderung (dritte und vierte Förder
stufe)" angefügt. 

2. Die Anlage 30 wird wie folgt geändert: 

a) In der Nummer 3.11 werden nach den Worten 
"Schule für Lernbehinderte" ein Schräg
strich sowie die Worte "zur individuellen 
Lernförderung" eingefügt, 

b) Nummer 6.1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach de·n Worten "Schulen für Sprach
behinderte" werden ein Schrägstrich so
wie die Worte "zur individuellen 
Sprachförderung" eingefügt, 

bb) Nummer 6.1 erhält nach den Worten 
"Schulen für Geistigbehinderte Anlage 
41" und vor den Worten "Schulen zur 
Erziehungshilfe - Grundschulstufe -
Anlage 38" folgende Fassung: 

"Schulen für Lernbehindertelzur indi
viduellen Lernförderung 

Grundschulstufe (erste Förderstufe)
Anlage 38 
Grundschulstufe (zweite Förderstufe) 
Anlage 38a 

Schulen für Lernbehinderte/zur indivi
duellen Lernförderung 

Hauptschulstufe (dritte und vierte 
Förderstufe) -
Anlage 40" , 

c) in der Nummer 6.2 werden die Worte "der 
Lehrpläne der Schulen für Lernbehinderte" 
durch die Worte "des Lehrplans zur indivi
duellen Lernförderung" ersetzt, 

d) die Nummern 6.2.1 und 6.2.2 werden durch 
folgende Nummern 6.2.1 bis 6.2.3 ersetzt: 
,, 6.2.1 die Stundentafel für die Grundschul

stufe (erste Förderstufe) nach An
lage 31 für die Schulen für Blinde und 
für Sehbehinderte, nach Anlage 34 
für die Schulen für Gehörlose und 
für Schwerhörige sowie nach An
lage 38 für die Schulen für Körperbe
hinderte 

6.2.2 die Stundentafel für die Grundschul
stufe (zweite Förderstufe) nach An
lage 38a 
nach Maßgabe der besonderen Be
stimmungen zu der Stundentafel für 
die Schulen für Blinde und für Seh
behinderte nach Anlage 31, für die 
Schulen für Gehörlose und für 
Schwerhörige nach Anlage 34 sowie 
für die Schulen für Körperbehinderte 
nach Anlage 38 

6.2.3 die Stundentafeln für die Haupt
schulstufe (dritte und vierte Förder
stufe) nach Anlage 40 
nach Maßgabe der besonderen Be
stimmungen zu den einzelnen Stun
dentafeln für die Schulen für Blinde 
und für Sehbehinderte nach den An
lagen 32 und 33 , für die Schulen für 
Gehörlose und für Schwerhörige 
nach den Anlagen 35 und 36 sowie für 
die Schulen für Körperbehinderte 
nach der Anlage 39. " , 

e) in der Nummer 7.5.1 werden nach den Wor
ten "Sprachbehinderte" ein Schrägstrich 
und die Worte "zur individuellen Sprachför
derung" eingefügt sowie die Worte "in den 
Jahrgangsstufen 3 und 4 der Schulen für 
Lernbehinderte/zur individuellen Lernför
derung: 27" angefügt, 
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f) in der Nummer 8.3 werden nach den Worten 
"für Lernbehinderte" ein Schrägstrich so
wie die Worte "zur individuellen Lernförde
rung" eingefügt, 

g) in der Nummer 8.6 .1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"An Schulen für Lernbehinderte/zur indivi
duellen Lernförderung beträgt die Zahl der 
Pflichtstunden 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: 29 (28) 
in den Jahrgangsstufen 7 bis 9: 31 (30). ", 

h) in der. Nummer 8.6.2 wird folgender Satz 
angefügt: 

"An Schulen für Lernbehinderte/zur indivi
duellen Lernförderung beträgt die Höchst
zahl der für den einzelnen Schüler zulässi
gen Unterrichtsstunden 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: 31 
in den Jahrgangsstufen 7 bis 9: 33. " . 

3. In der Anlage 31 erhält Nummer 5 der "Beson
deren Bestimmungen zur Stundentafel für die 
Grundschulstufe der Schulen für Blinde und 
für Sehbehinderte" folgende Fassung: 

,,5. Blinde und Sehbehinderte, die auf der 
Grundlage des Lehrplans zur individuellen 
Lernförderung unterrichtet werden 

An den Schulen für Blinde und für Seh
behinderte, die Schüler auf der Grundlage 
des Lehrplans zur individuellen Lernförde
rung unterrichten, umfaßt die Grundschul
stufe in der ersten Förderstufe die J ahr
gangsstufen 1 bis 3, in der zweiten Förder
stufe die Jahrgangsstufen 4 und 5. 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 gilt die vor
stehende Stundentafel mit folgenden Ab
weichungen: 
a) In den Jahrgangsstufen 1 und 2 wird das 

Fach Textilarbeit/Werken in den Grund
legenden Unterricht einbezogen. An die 
Stelle der dadurch wegfallenden eigenen 
Unterrichtsstunden treten in der Jahr
gangsstufe 1 eine und in der J ahrgangs
stufe 2 zwei weitere Stunden für Förder
unterricht. 

b) In der Jahrgangsstufe 3 wird das Fach 
Heimat- und Sachkunde um eine Unter
richtsstunde gekürzt, die Zahl der Stun
den für das Fach Deutsch um eine erhöht. 

Für die Jahrgangsstufen 4 und 5 gilt die 
Stundentafel der Anlage 38a mit der Maß
gabe, daß sich die Pflichtstundenzahl in der 
Jahrgangsstufe 5 bei den Schulen für 
Blinde um zwei Unterrichtsstunden (eine 
Stunde im sprachlich-sachkundlichen 
Lernbereich und eine Stunde für Blinden
kurzschrift) und bei den Schulen für Seh
behinderte um zwei Unterrichtsstunden im 
sprachlich-sachkundlichen Bereich erhöht, 
womit die Pflichtstundenzahl in der Jahr
gangsstufe 5 29 (28) beträgt. " . 

4. In der Anlage 32 erhält Nummer 3 der "Beson
deren Bestimmungen zur Stundentafel für die 
Hauptschulstufe der Schulen für Blinde" fol
gende Fassung: 

,,3. Blinde, die auf der Grundlage des Lehr
plans zur individuellen Lernförderung un
terrichtet werden 

An den Schulen für Blinde, die Schüler auf 
der Grundlage des Lehrplans zur individu
ellen Lernförderung unterrichten, umfaßt die 
Hauptschulstufe in der dritten Förderstufe 
die Jahrgangsstufen 6 und 7, in der vierten 
Förderstufe die Jahrgangsstufen 8 bis 10. 

Dafür gilt die Stundentafel der Anlage 40 
mit folgenden Abweichungen: 

a) In den Jahrgangsstufen 6 und 7 wird die 
Zahl der Unterrichtsstunden im musi
schen Lernbereich um je eine verringert. 
Das Fach Blindenkurzschrift wird mit je 
einer Stunde eingeführt. 

b) In den Jahrgangsstufen 8 bis 10 erhöht 
sich die Zahl der Unterrichtsstunden um 
je zwei für das Pflichtfach Maschinen
schreiben , womit die Pflichtstundenzahl 
33 (32) beträgt. Die Unterrichtsfächer 
des Wahlpflichtbereichs Technisches Wer
ken, Technisches Zeichnen entfallen. 

c) Die Stunden für den Sportförderunter
richt sind für zusätzliche sonderpädago
gisehe Fördermaßnahmen wie Förderung 
von Schülern mit schwerwiegenden 
Orientierungsstörungen und Förderung 
von Blindentechniken vorgesehen.". 

5. In der Anlage 33 erhält Nummer 3 der "Beson
deren Bestimmungen zur Stundentafel für die 
Hauptschulstufe der Schulen für Sehbehin
derte" folgende Fassung: 

,,3 . Sehbehinderte, die auf der Grundlage des 
Lehrplans zur individuellen Lernförde
rung unterrichtet werden 

An den Schulen für Sehbehinderte, die 
Schüler auf der Grundlage des Lehrplans 
zur indi vi duellen Lernförderung un terrich
ten, umfaßt die dritte Förderstufe die J ahr
gangsstufen 6 und 7, die vierte Förderstufe 
die Jahrgangsstufen 8 bis 10 . 

Dafür gilt die Stundentafel der Anlage 40 
mit folgenden Abweichungen: 

In den Jahrgangsstufen 8 bis 10 wird die 
Zahl der Unterrichtsstunden um je zwei 
für das Pflichtfach Maschinenschreiben er
höht, womit die Pflichtstundenzahl 33 (32) 
beträgt. Im Wahlpflichtbereich entfallen 
die Fächer Technisches Werken, Techni
sches Zeichnen. 

Die Stunden für den Sportförderunterricht 
sind für zusätzliche sonderpädagogische 
Fördermaßnahmen wie Seh- und Orientie
rungstraining sowie Mobilitätstraining 
vorgesehen. " . 

6. In der Anlage 34 erhält Nummer 3 der "Beson
deren Bestimmungen zur Stundentafel für die 
Grundschulstufe der Schulen für Gehörlose 
und Schwerhörige" folgende Fassung: 

,,3. Gehörlose und Schwerhörige, die auf der 
Grundlage des Lehrplans zur individuellen 
Lernförderung unterrichtet werden 
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An den Schulen für Gehörlose und für 
Schwerhörige, die Schüler auf der Grund
lage des Lehrplans zur individuellen Lern
förderung unterrichten, umfaßt die Grund
schulstufe in der ersten Förderstufe die 
Jahrgangstufen 1 bis 3, in der zweiten För
derstufe die Jahrgangsstufen 4 und 5. 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 gilt die vor
stehende Stundentafel. 

Für die Jahrgangsstufen 4 und 5 gilt die 
Stundentafel der Anlage 38a mit folgenden 
Abweichungen: 

a) In der Jahrgangsstufe 4 wird die Zahl 
der Unterrichtsstunden im sprachlich
sachkundlichen Lernbereich um eine 
Stunde erhöht und im musischen Lern
bereich um eine verringert. 

b) In der Jahrgangsstufe 5 wird die Zahl 
der Unterrichtsstunden im sprachlich
sachkundlichen Lernbereich um drei er
höht und im musischen Lernbereich um 
eine Stunde verringert, womit die 
Pflichtstundenzahl in der Jahrgangs
stufe 5 29 beträgt.". 

7. In der Anlage 35 erhält Nummer 4 der "Beson
deren Bestimmungen zur Stundentafel für die 
Hauptschulstufe der Schulen für Gehörlose" 
folgende Fassung: 

,,4. Gehörlose, die auf der Grundlage des Lehr
plans zur individuellen Lernförderung 
unterrichtet werden 

An den Schulen für Gehörlose, die Schüler 
auf der Grundlage des Lehrplans zur indi
yiduellen Lernförderung unterrichten, um
faßt die Hauptschulstufe in der dritten För
derstufe die Jahrgangsstufen 6 und 7, in der 
vierten Förderstufe die Jahrgangsstufen 8 
bis 10. 

Dafür gilt die Stundentafel der Anlage 40 
mit folgenden Abweichungen: 
a) In den Jahrgangsstufen 6 und 7 wird die 

Zahl der Unterrichtsstunden im sprach
lich-sachkundlichen Lernbereich um je 
eine erhöht und im musischen Lernbe
reich um je eine verringert. 

b) In der Jahrgangsstufe 8 wird die Zahl 
der Unterrichtsstunden im sprachlich
sachkundlichen Lernbereich um zwei er
höht und im musischen Lernbereich um 
zwei verringert. 

c) In den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird die 
Zahl der Unterrichtsstunden im sprach
lich-sachkundlichen Lernbereich um je 
eine erhöht und im musischen Bereich 
um je eine verringert." . 

8. In der Anlage 36 .erhält Nummer 5 der "Beson
deren Bestimmungen zur Stunden tafel für die 
Hauptschulstufe der Schulen für Schwerhö
rige" folgende Fassung: 

,,5. Schwerhörige, die auf der Grundlage des 
Lehrplans zur individuellen Lernförde
rung unterrichtet werden 

An den Schulen für Schwerhörige, die 
Schüler auf der Grundlage des Lehrplans 

zur individuellen Lernförderung unter
richten, um faßt die Hauptschulstufe in der 
dritten Förderstufe die Jahrgangsstufen 6 
und 7, in der vierten Förderstufe die J ahr
gangsstufen 8 bis 10. 

Dafür gilt die Stundentafel der Anlag~ 40 
mit folgenden Abweichungen: 

In den Jahrgangsstufen 6 bis 10 wird die 
Zahl der Unterrichtsstunden im sprach
lich-sachkundlichen Lernbereich um je 
eine erhöht und im musischen Lernbereich 
um je eine verringert. " . 

9. Die Anlage 37 wird wie folgt geändert: 

a) In die Überschrift werden nach den Worten 
"für Sprachbehinderte" ein Schrägstrich 
und die Worte "zur individuellen Sprachför
derung" eingefügt, 

b) in dem Abschnitt "Besondere Bestimmun
gen zur Stundentafel für die Grundschul
stufe" werden nach den Worten "Schulen für 
Sprachbehinderte" ein Schrägstrich und die 
Worte "zur individuellen Sprachförderung" 
eingefügt sowie folgende Nummer 3 ange
fügt: 

,,3. Sonderpädagogische Diagnose- und 
Förderklassen 

Die Stundentafeln für die Jahrgangsstu
fen 1 und 2 gelten auch für die Sonder
pädagogisehen Diagnose- und Förder
klassen einschließlich der gegebenen
falls erforderlichen Jahrgangsstufe 1 A. " . 

10. Die Anlage 38 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort 
"Körperbehinderte" ein Komma sowie die 
Worte "für Lernbehinderte" gestrichen und 
die Worte "sowie die Schulen für Lernbehin
derte/zur individuellen Lernförderung (erste 
Förderstufe)" angefügt, 

b) in dem Abschnitt "A. Besondere Bestim
mungen zur Stundentafel für die Grund
schulstufe der Schulen für Körperbehin
derte" wird folgende Nummer 2 angefügt: 

,,2 . Körperbehinderte, die auf der Grund-
lage des Lehrplans zur individuellen 
Lernförderung unterrichtet werden 

An den Schulen für Körperbehinderte, 
die Schüler auf der Grundlage des Lehr
plans zur individuellen Lernförderung 
unterrichten, umfaßt die Grundschul
stufe in der ersten Förderstufe die J ahr
gangsstufen 1 und 2, in der zweiten För
derstufe die Jahrgangsstufen 3 und 4. 

Für die Jahrgangsstufen 1 und 2 gilt die 
vorstehende Stundentafel. 

Für die Jahrgangsstufen 3 und 4 findet 
die Stundentafel der Anlage 38a Ver
wendung.", 

c) der Abschnitt B erhält folgende Fassung: 

"B) Besondere Bestimmungen zur Stunden
tafel für die Grundschulstufe der Schu
len für Lernbehinderte/zur individuel
len Lernförderung (erste Förderstufe) 



556 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 20/1993 

1. Einteilung der Jahrgangsstufen 

a) Die Grundschulstufe umfaßt an den 
Schulen für Lernbehinderte/zur indi
viduellen Lernförderung und an Schu
len für Kinder und Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in 
der ersten Förderstufe die J ahrgangs
stufen 1 und 2; dafür gi"lt die vorste
hende Stundentafel. 

Für die zweite Förderstufe gilt die 
Stundentafel nach Anlage 38a. 

11. Es wird folgende Anlage 38a eingefügt: 

b) Wegen der Zuweisung der Schüler wird 
auf § 17 Abs. 2 und § 20 Abs. 1 verwiesen.", 

d) es wird folgender Abschnitt Dangefügt : 

"D) Sonderpädagogische Diagnose- und 
Förderklassen 

Die Stundentafeln für die Jahrgangs
stufen 1 und 2 gelten auch für die Son
derpädagogischen Diagnose- und För
derklassen einschließlich der gege
benenfalls erforderlichen Jahrgangs
stufe 1 A.". 

"Anlage 38a 
Stundentafel für die Grundschulstufe 

der Schulen für Lernbehinderte/zur individuellen Lernförderung 
(zweite Förderstufe) 

Unterrichtsfach 

Pflichtfächer 

1. Unterricht im religiös-ethischen Lernbereich 

1.1 Katholische Religionslehre 
1.2 Evangelische Religionslehre 
1.3 Ethik 

2. Unterricht im sprachlich-sachkundlichen Lernbereich 

2.1 Deutsch 
2.2 Deutschförderunterricht 
2.3 Heimat- und Sachkunde 

3. Unterricht im mathematischen Lernbereich 

3.1 Mathematik 
3.2 Mathematikförderunterricht 

4. Unterricht im musischen Lernbereich 

4.1 Musik 
4.2 Kunsterziehung 
4.3 Textilarbeit/Werken 

5. Unterricht im sportlichen Lernbereich 

5.1 Sport (Basissportunterricht) 
5.2 Sportförderunterricht 

Pflichtstunden 

Jahrgangsstufe 

Höchstzahl der für den einzelnen Schüler zulässigen Unterrichtsstunden 

3 

3 

(3) 
(3) 
(3) 

10 

* 
* 
* 
6 

* 
* 
5 

* 
* 
* 
31) 

* 
* 

27 (26)1) 

27 (26)1) 

4 

3 

(3) 
(3) 
(3) 

10 

* 
* 
* 
6 

* 
* 
5 

* 
* 
* 
31) 

.* 
* 

27 (26)1) 

27 (26)1) 

I) Bei der Durchführung der dritten Sportstunde sind die personellen, räumlichen und organisatorischen Verhältnisse zu 
berücksichtigen. 

Besondere Bestimmungen zur Stundentafel für die Grundschulstufe der Schulen für Lernbehinderte/ 
zur individuellen Lernförderung (zweite Förderstufe) 

1. Einteilung der Jahrgangsstufen 

Die Grundschulstufe umfaßt an den Schulen für Lernbehinderte/zur individuellen Lernförderung 
und an Schulen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf - Schulversuch 
in der zweiten Förderstufe die Jahrgangsstufen 3 und 4. 
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(noch Anlage 38a) 

2. Stunden für den Förderunterricht 

Im Rahmen der Stunden für den Deutschförderunterricht, Mathematikförderunterricht und Sport
förderunterricht werden Fördermaßnahmen zu den Unterrichtsfächern Deutsch, Mathematik und 
Sport insbesondere in den Bereichen Wahrnehmung, Sprache und Motorik angeboten. Dabei emp
fiehlt es sich, diese Stunden jeweils für eine Förderstufe zur gleichen Zeit anzusetzen, damit klassen
und jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden können. Es müssen mindestens fünf Schüler 
zusammengefaßt werden und es dürfen nicht mehr als vier Gruppen für jeweils zwei Klassen gebil
det werden. 

3. Förderung zur Rückführung in die Volksschule 

Schüler, die zur Rückführung in die Volksschule in Frage kommen, können vom Schulleiter gemäß 
§ 21 Abs. 5 Nr. 9 in besonderen Förderkursen zusammengefaßt werden. Förderkurse werden im Rah
men des Deutschförderunterrichts oder Mathematikförderunterrichts durchgeführt .". 

12. Anlage 39 wird wie folgt geändert : 

a) In der Überschrift sowie in dem Abschnitt 
"A. Besondere Bestimmungen zur Stunden
tafel für die Hauptschulstufe der Schulen 
für Sprachbehinderte" werden ein Schräg
strich sowie die Worte "zur individuellen 
Sprachförderung" eingefügt, 

b) in dem Abschnitt "B. Besondere Bestimmun
gen zur Stundentafel für die Hauptschul-

13. Die Anlage 40 erhält folgende Fassung: 

stufe der Schulen für Körperbehinderte" 
wird folgende Nummer 3 angefügt: 

,,3. Körperbehinderte, die auf der Grund
lage des Lehrplans zur individuellen 
Lernförderung unterrichtet werden 
Die Stundentafel der Anlage 40 gilt auch 
für die Schulen für Körperbehinderte, 
die Schüler auf der Grundlage des Lehr
plans zur individuellen Lernförderung 
unterrichten." . 

"Anlage 40 

Stunden tafel für die Hauptschulstufe 
der Schulen für Lernbehinderte/zur individuellen Lernförderung 

(dritte Förderstufe) 

Unterrichtsfach 

Pflichtfächer 

1. Unterricht im religiös-ethischen Lernbereich 

1.1 Katholische Religionslehre 
1.2 Evangelische Religionslehre 
1.3 Ethik 

2. Unterricht im sprachlich-sachkundlichen Lernbereich 

2.1 Deutsch 
2.2 Deutschförderunterricht 
2.3 Sachkunde 

Jahrgangsstufe 

(Erdkunde, Biologie, Geschichte, Sozialkunde, Physik/Chemie) 

3. Unterricht im mathematischen Lernbereich 

3.1 Mathematik 
3.2 Mathematikförderunterricht 

4. Unterricht im lebenspraktischen Lernbereich 

4.1 Hauswirtschaft 

Wahlpflichtfächer 

4.2 Textilarbeit oder 
4.3 TechnischesWerken 

5. Unterricht im musischen Lernbereich 

5.1 Musik 
5.2 Kunsterziehung 

5 

2 

(2) 
(2) 
(2) 

11 

* 
* 
* 
6 

* 
* 
4 

* 

* 
* 
3 

* 
* 

6 

2 

(2) 
(2) 
(2) 

11 

* 
* 
* 
6 

* 
* 
4 

* 

* 
* 
3 

* 
* 
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(noch Anlage 40) 

Unterrichtsfach 

6. Unterricht im sportlichen Lernbereich 

6.1 Sport 
(Basisspor tunterricht, Differenzierter Sportunterricht) 

6.2 Sportförderunterricht 

Pflich tstunden 

Arbei tsgemeinschaften 

Jahrgangsstufe 

Höchstzahl der für den einzelnen Schüler zulässigen Unterrichtsstunden 

5 6 

31) 31) 

* .* 

* * 
29 (28)1) 29 (28)1 ) 

2 2 

31 (30)1) 31 (30)1) 

1) Bei der Durchführung der dritten Sportstunde sind die personellen, räumlichen und organisatorischen Verhältnisse zu 
berücksichtigen. 

Stundentafel für die Hauptschulstufe 
der Schulen für Lernbehinderte/zur individuellen Lernförderung 

(vierte Förderstufe) 

Unterrichtsfach Jahrgangsstufe 7 

Pflichtfächer 

1. Unterricht im religiös-ethischen Lernbereich 2 

1.1 Katholische Religionslehre (2) 

1.2 Evangelische Religionslehre (2) 

1.3 Ethik (2) 

2 . Unterricht im sprachlich-sachkundlichen Lernbereich 11 

2 .1 Deutsch * 
2.2 Deutschförderunterricht * 
2 .3 Sachkunde * (Erdkunde, Biologie, Geschichte, Sozialkunde, 

Physik/Chemie, Erziehungskunde) 

3. Unterricht im mathematischen Lernbereich 6 

3.1 Mathematik * 
3.2 Mathematikförderun terrich t * 
4. Unterricht im berufswahl vorbereitend -lebenspraktischen 

Lernbereich 
Berufswahl vorberei tender Lernbereich 4 

4.1 Arbeitslehre * 
4.2 Berufswahl vorbereitender Förderunterrich t * 

Wahlpflichtfächer 3 

4 .3 Hauswirtschaft, Textilarbeit oder (3) 

4.4 Technisches Werken, Technisches Zeichnen (3) 

5. Unterricht im musischen Lernbereich 2 

5.1 Musik * 
5.2 Kunsterziehung * 

8 9 

2 2 

(2) (2) 

(2) (2) 

(2) (2) 

11 11 

* * 
* * 
* * 

6 6 

* * 
* * 

4 4 

* * 
* * 
3 3 

(3) (3) 

(3) (3) 

2 2 

* * 
* * 
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Unterrichtsfach 

6. Unterricht im sportlichen Lernbereich 

6.1 Sport 

Jahrgangsstufe 7 

* (Basissportun terricht, Differenzierter Sportun terrich t) 
6.2 Sportförderunterricht . 

Pflichtstunden 

Arbeitsgemeinschaften 

Höchstzahl der für den einzelnen Schüler zulässigen 
Unterrichtsstunden 

* 
31 (30)1) 

2 

33 (32)1) 

559 

(noch Anlage 40) 

8 9 

31) 

* * 

* * 
31 (30)1) 31 (30)1) 

2 2 

33 (32)1) 33 (32)1) 

1) Bei der Durchführung der dritten Sportstunde sind die personellen, räumlichen und organisatorischen Verhältnisse zu 
berücksichtigen. . 

Besondere Bestimmungen zur Stundentafel für die Hauptschulstufe der Schulen für Lernbehinderte/ 
zur individuellen Lernförderung (dritte und vierte Förderstufe) 

1. Einteilung der Jahrgangsstufen 
Die Hauptschulstufe umfaßt an den Schulen für Lernbehinderte/zur individuellen Lernförderung 
und an den Schulen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schulver
such) in der dritten Förderstufe die Jahrgangsstufen 5 und 6, in der vierten Förderstufe die Jahr
gangsstufen 7 bis 9. 

2. Stunden für den Förderunterricht 
Im Rahmen der Stunden für den Deutschförderunterricht, Mathematikförderunterricht, Sportför
derunterricht und Berufswahlvorbereitenden Förderunterricht werden Fördermaßnahmen zu den 
Unterrichtsfächern Deutsch, Mathematik, Sport und Arbeitslehre insbesondere in den Bereichen 
Wahrnehmung, Sprache, Motorik und Berufswahlreife angeboten. Dabei empfiehlt es sich, diese 
Stunden jeweils für eine Förderstufe zur gleichen Zeit anzusetzen, damit klassen- und jahrgangs
übergreifende Gruppen gebildet werden können. Es müssen mindestens fünf Schüler zusammen
gefaßt werden und es dürfen nicht mehr als vier Gruppen für jeweils zwei Klassen gebildet werden. 

3. Förderung zur Rückführung in die Volksschule 

Schüler, die zur Rückführung in die Volksschule in Frage kommen, können vom Schulleiter gemäß 
§ 21 Abs. 5 Nr. 9 in besonderen Förderkursen zusammengefaßt werden. Förderkurse werden im Rah
men des Deutschförderunterrichts oder des Mathematikförderunterrichts durchgeführt." . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1993 in 
Kraft. 

München, den 14. Juli 1993 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair , Staatsminister 
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7803-3- E 

Verordnung 
über die staatlichen agrarwirtschaftlichen 

und forstwirtschaftlichen Fachschulen 
und über die staatlichen Fachakademien 

für Landwirtschaft 

Vom 19. Juli 1993 

Auf Grund von Art. 20 Abs. 1 und Art. 91 Satz 1 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs
und Unterrichtswesen (BayEUG) erläßt das Bayeri
sche Staatsministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten folgende Verordnung: 

§ 1 

Schularten 

(1) Es sind errichtet 

1. Fachschulen 

a) staatliche Landwirtschaftsschulen, 
b) staatliche Fachschulen für Agrarwirtschaft, 
c) staatliche Höhere Landbauschulen, 
d) staatliche Technikerschulen für Agrarwirt

schaft, 
e) staatliche Technikerschule für Waldwirtschaft, 

2. staatliche Fachakademien für Landwirtschaft. 

(2) Für die in Absatz 1 Nr. 1 Buchst. abis d ge
nannten Schulen wird die Sammelbezeichnung 
"staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen" ver
wendet. 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b bis e und Nr. 2 
genannten Schulen sowie deren Fachrichtungen 
und Schulaufwandsträger ergeben sich aus der 
Anlage zu dieser Verordnung. 

§ 2 

Schulstandorte 

.(1) Die Schulstandorte der staatlichen Land
\Virtschaftsschulen sind in der Verordnung über die 
Amter der staatlichen Landwirtschaftsberatung 
vom 18. Mai 1993 (GVBl S . 384 , BayRS 7801-2-E) in 
der jeweils geltenden Fassung bestimmt. 

(2) Die Schulstandorte der übrigen Schulen (§ 1 
Abs.l Nr. 1 Buchst. b bis e und Nr. 2) ergeben sich 
aus der Anlage. 

§ 3 

Personalaufwand 

(1) 1 Der Personalaufwand umfaßt den Aufwand 
nach den beamten-, tarif- und sozialversicherungs
rechtlichen Bestimmungen sowie die gesetzlichen 
Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Lehrer und 
Verwaltungspersonal sowie pädagogisches Hilfs
personal. 2Der Aufwand schließt die Aufwendun
gen für den nebenamtlichen und nebenberuflichen 
Unterricht ein. 

(2) Den Personalaufwand trägt der Freistaat 
Bayern. 

§4 

Schulaufwand 

(1) IDer nicht zum Personalaufwand (§ 3) gehö
rende übrige Aufwand ist Schulaufwand. 2Er um
faßt den für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb 
und Unterricht erforderlichen Sachaufwand sowie 
den Aufwand für das Hauspersonal. 

(2) 1 Den Schulaufwand tragen nach Maßgabe 
der für die einzelnen Schulen geltenden Regelun
gen der Freistaat Bayern, kommunale Gebietskör
perschaften, Zweckverbände oder privatrechtliche 
Vereinigungen. 2Die Schulaufwandsträger ergeben 
sich im einzelnen aus der Anlage. 

§ 5 

Schulaufsicht 

(1) Die unmittelbare staatliche Schulaufsicht 
obliegt nach Art. 89 Abs. 1 BayEUG 
1. bei den Landwirtschaftsschulen den Regierun

gen und 
2. b ei den übrigen Schulen dem Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

(2) Die unmittelbare staatliche Schulaufsicht 
über die staatliche "Bayerische Technikerschule 
für Waldwirtschaft Lohr a. Main" ist der Oberforst
direktion Würzburg übertragen . 

§ 6 . 

SchI ußbestimm ungen 

(1) IDiese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. Juli 1993 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verord
nung über die staatlichen landwirtschaftlichen und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen und die staat
lichen Fachakademien für Landwirtschaft vom 
1. März 1983 (GVBl S. 103, BayRS 7803-3-E), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 15 . Mai 1992 
(GVBl S. 158), außer Kraft. 

(2) Die Verordnung über die Ämter der staatlichen 
Landwirtschaftsberatung vom 18. Mai 1993 (GVBl 
S. 384, BayRS 7801- 2-E) wird wie folgt geä~dert: 

In der Anlage Teil I Nr. 44.2 und Nr. 56 werden in 
der Spalte 3 jeweils die Buchstaben "LS " durch 
einen Gedankenstrich (,,-" ) ersetzt. 

München, den 19. Juli 1993 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Reinhold B 0 c k let, S taa tsminister 



Lfd. 
Nr. 

1 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 
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Anlage 

Staatliche agrarwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fachschulen, 
Staatliche Fachakademien für Landwirtschaft 

Schulname, Schulstandort Fachrichtung(en) Träger des Schul aufwandes 

2 3 4 

Staatliche Fachschulen für 
Agrarwirtschaft 

Staatliche Fachschule für Gartenbau, Freistaat Bayern: 
Agrarwirtschaft Vei tshöchheim Garten- und Landschaftsbau, Bayerische Landesanstalt 

Weinbau und Kellerwirt- für Weinbau und Gartenbau 
schaft 

Staatliche Fachschule für Gartenbau Landkreis Fürth 
Agrarwirtschaft Fürth 

Staatliche Fachschule für Gartenbau, Bezirk Niederbayern: 
Agrarwirtschaft Landshut-Schön- Garten- und Landschaftsbau Agarbildungszentrum 
brunn Schön brunn 

Staatliche Fachschule für Milchwirtschaft und Molke- Milchwirtschaftlicher Ver-
Agrarwirtschaft Kempten (Allgäu) reiwesen ein Allgäu-Schwaben e. V. 

(für das Hauspersonal: 
Freistaat Bayern) 

Staatliche Höhere Landbauschulen 

Staatliche Höhere Landbauschule Freistaat Bayern 
Landsberg a . Lech 

Staatliche Höhere Landbauschule Freistaat Bayern 
Rotthalmünster 

Staatliche Höhere Landbauschule Freistaat Bayern 
Triesdorf 

Staatliche Höhere Landbauschule Freistaat Bayern 
Weiden-Almesbach 

Staatliche Technikerschulen 
für Agrarwirtschaft 

Staatliche Technikerschule für Landbau Landkreis Bayreuth 
Agrarwirtschaft Bayreuth 

Staatliche Technikerschule für Landbau Bezirk Oberbayern: 
Agrarwirtschaft Landsberg a. Lech Landwirtschaftliche Lehr-

anstalten des Bezirks Ober-
bayern 

Staatliche Technikerschule für Ökologischer Landbau Bezirk Niederbayern: 
Agrarwirtschaft Landshut-Schön- Agrarbildungszentruin 
brunn Schönbrunn 

Staatliche Technikerschule für Landbau, Bezirk Mittelfranken: 
Agrarwirtschaft Triesdorf Hauswirtschaft und Ernäh- Landwirtschaftliche Lehr-

rung anstalten des Bezirks Mit-
telfranken 

Staatliche Technikerschule für Hauswirtschaft und Ernäh- Landkreis Ostallgäu 
Agrarwirtschaft Ka ufbeuren rung 

Staatliche Technikerschule für Hauswirtschaft und Ernäh- Landkreis Pass au 
Agrarwirtschaft Rotthalmünster rung 
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Lfd. Schulname, Schulstandort Fachrichtung(en) Träger des Schulaufwandes 
Nr. 

1 2 3 4 

3.7 Staatliche Technikerschule für Gartenbau, Freistaat Bayern: 
Agrarwirtschaft Veitshöchheim Garten- und Landschaftsbau, Bayerische Landesanstalt 

Weinbau und Kellerwirt- für Weinbau und Gartenbau 
schaft 

3.8 S taa tliche Technikersch ule für Milchwirtschaft und Molke- Milchwirtschaftlicher Ver-
Agarwirtschaft Kempten (Allgäu) reiwesen ein Allgäu-Schwaben e. V. 

(für das Hauspersonal: 
Freistaat Bayern) 

4. Staatliche "Bayerische Techniker- Freistaat Bayern 
schule für Waldwirtschaft 
Lohr a. Main" 

5. Staatliche Fachakademien für 
Landwirtschaft 

5.1 Staatliche Fachakademie für Landbau Bezirk Oberbayern: 
Landwirtschaft Landsberg a. Lech Landwirtschaftliche Lehr-

anstalten des Bezirks Ober-
bayern 

5.2 Staatliche Fachakademie für Hauswirtschaft und Ernäh- Freistaat Bayern und 
Landwirtschaft Triesdorf rung Bezirk Mittelfranken 
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2032-2-42-J 

Verordnung 
über die Gewährung von 

Prüfervergütungen an Professoren 
bei den Prüfungen 

im Bereich der Justizverwaltung 

Vom 20. Juli 1993 

Auf Grund des Art. 15 des Bayerischen Besol
dungsgesetzes (BayRS 2032- 1- 1- F), zuletzt ge
ändert durch Art. 11 Abs.1 des Gesetzes vom 
28. Dezember 1992 (GVBl S. 784) , erläßt das Bayeri
sche Staatsministerium der Justiz im Einverneh
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

Professoren erhalten für ihre Mitwirkung bei der 
Ersten Juristischen Staatsprüfung folgende Vergü
tung: 

1. Für die Erstellung des Entwurfs 
einer vom Prüfungsausschuß ange-
nommenen Aufgabe mit Lösung 852 ,00 DM, 

2. für die Überprüfung des Entwurfs 
einer Aufgabe 284,00 DM, 

3. für die Bewertung der schriftlichen 
Arbeiten für jeden Erst- und Zweit-
prüfer je Arbeit 18,90 DM, 

4. für den Stichentscheid für jede mit 
Stichentscheid bewertete Arbeit 
mindestens jedoch je Aufgabe 

5. für die mündliche Prüfung 
für jeden Prüfer je Prüfungsteil
nehmer 

18,90 DM, 
113 ,40 DM, 

27 ,05 DM. 

§ 2 

Das Landesjustizprüfungsamt kann die Festset
zung (sachliche und rechnerische Feststellung) von 
Vergütungen und deren Zahlbarmachung den Ört
lichen Prüfungsleitern oder anderen mit der 
Durchführung von Prüfungen im Bereich der Ju
stizverwaltung beauftragten Stellen übertragen. 

§ 3 

1 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
1993 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung 
über die Gewährung von Prüfungsvergütungen an 
Professoren bei den Prüfungen im Bereich der 
Justizverwaltung vom 19 . August 1992 (GVBl S. 401, 
BayRS 2032-2-42-J) zum gleichen Zeitpunkt 
außer Kraft. 3Für schriftliche und mündliche Prü
fungen , die vor diesem Zeitpunkt begonnen haben, 
gelten weiterhin die bisherigen Bestimmungen. 

München, den 20. Juli 1993 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

Hermann Lee b , Staatsminister 



564 Bayerisches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 20/1993 

220-3-K 

Verordnung 
über die Auflösung der Generalintendanz 

der Bayerischen Staatstheater 
und die Errichtung 

des Zentralen Dienstes 
der Bayerischen Staatstheater 

Vom 26. Juli 1993 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Ein
richtung der staatlichen Behörden (BayRS 200-1-S) 
sowie Art. 91 des Bayerischen Personalver.tretungs
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. November 1986 (GVBl S. 349), zuletzt geändert 
durch Art. 57 Abs. 4 des Gesetzes vom 18. Juni 1993 
(GVBI S. 392), erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Unterricht, Kultus , Wissenschaft und 
Kunst im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen folgende Verord
nung: 

§ 1 

Im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst ist die 
Generalintendanz der Bayerischen Staatstheater 
aufgehoben. 

§ 2 

1 Im Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 
wird der Zentrale Dienst der Bayerischen Staats
theater errichtet. 2Er untersteht unmittelbar dem 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst. 3Sein Sitz ist München. 

§ 3 . 
IDer Zentrale Dienst der Bayerischen Staats

theater hat die Aufgabe, administrative Angelegen
heiten, die alle Staatstheater gemeinsam betreffen, 
in eigener Zuständigkeit zu erledigen. 2Durch die 
Grundordnung für die Bayerischen Staatstheater 
oder durch Einzelanordnung des Staatsministe-

riums für Unterricht, Kultus , Wissenschaft und 
Kunst können weitere Aufgaben zugewiesen werden. 

§4 

Über die Organisation und die Verwaltung des 
Zentralen Dienstes trifft das Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 
weitere Anordnungen. 

§ 5 

IDie Geschäfte der Personalvertretung bei dem 
Zentralen Dienst der Bayerischen Staatstheater 
werden durch den bisherigen Personalrat bei der 
Generalintendanz der Bayerischen Staatstheater 
bis zum Ende der regelmäßigen Amtszeit am 
31. Juli 1994 weitergeführt. 2Er nimmt bis dahin die 
Aufgaben des neu zu wählenden Personalrats wahr. 

§ 6 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1993 
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Errichtung der Generalintendanz der Bayerischen 
Staatstheater in München vom 15. Juni 1982 (GVBl 
S. 551, BayRS 220- 3-K) außer Kraft. 

München, den 26. Juli 1993 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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606- 1-F 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die 
Organisation der Finanzbauverwaltung 

(Zuständigkeitsbereich der Finanzbauämter) 

Vom 26. Juli 1993 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Ein
richtung der staatlichen Behörden (BayRS 200- 1-S) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium der Finan
zen folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 1 der Verordnung über die Organisation der Fi
nanzbauverwaltung - Zuständigkeitsbereich der 
Finanzbauämter - (BayRS 606-1-F) wird wie folgt 
geändert : 

1. Es wird folgende neue Nummer 2 eingefügt: 

,,2 . Finanzbauamt Freising 

Sein Amtsbezirk um faßt den Bereich der 
Landkreise Dachau, Erding und Freising.". 

2. Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden Num
mern 3 und 4. 

3. Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden durch 
folgende neue Nummern 5 und 6 ersetzt: 

,, 5. Finanzbauamt München I 

Sein Amtsbezirk umfaßt den Bereich der 
Landeshauptstadt München und der Land
kreise Garmisch-Partenkirchen, München, 
Starnberg und Weilheim-Schongau. 

6. Finanzbauamt München 11 

Sein Amtsbezirk umfaßt den Bereich der 
Landeshauptstadt München und der Land
kreise Fürstenfeldbruck und München." . 

4. Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden Num
mern 7 und 8. 

5. Nummer 8 wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Au
gust 1993 in Kraft. 

München, den 26. Juli 1993 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Georg von Wal den f e 1 s, S taa tsminister 
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7803-20-E 

Verordnung 
über Zuständigkeiten für die Berufsbildung 

in der Landwirtschaft 
(VZBL) 

Vom 5. August 1993 

Auf Grund von Art. 4 Sätze 2 und 3 und Art. 5 Abs. 1 
Satz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Berufsbil
dungsgesetzes - AGBBiG - (BayRS 800-21-1-A), 
geändert durch Gesetz vom 23. Juli 1993 (GVBl 
S. 533), erläßt das Bayerische Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, hinsicht
lich § 1 Nr. 13 und § 6 im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Landesent
wicklung und Umweltfragen, folgende Verordnung: 

§ 1 

Die in den §§ 2 bis 8 genannten Behörden sind nach 
Maßga be dieser Vorschriften zuständig für folgende 
Angelegenheiten der zuständigen Stelle oder zu
ständigen Behörde nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und Art. 3 Abs. 1 Buchst. abis d AGBBiG: 

1. Überwachung der persönlichen und fachlichen 
Eignung der Ausbildenden und Ausbilder so
wie der Eignung der Ausbildungsstä tte, Abhilfe
maßnahmen (§§ 23,80 Abs. 1 BBiG), 

2. widerrufliche Zuerkennung der fachlichen Eig
nung der Ausbildenden und Ausbilder (§ 80 
Abs. 3 BBiG), 

3. Anerkennung der Eignung als Ausbildungs
stätte (§ 82 Abs. 1 BBiG) , 

4. Untersagung des Einstellens und Ausbildens 
(§ 24 BBiG), 

5. Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungs
zeit (§ 29 Abs. 2 und 3 BBiG), 

6. Einrichtung und Führung des Verzeichnisses der 
Berufsausbildungsverhältnisse (§ 31 BBiG), 

7. Errichtung von Prüfungsausschüssen für die 
Abschlußprüfung, Berufung der Mitglieder 
(§§ 36,3 7 Abs. 3 BBiG) , 

8. Zulassung zur Abschlußprufung (§§ 39, 40 BBiG), 

9. Errichtung von Prüfungsausschüssen für Zwi
schenprüfungen (§ 42 Satz 2 BBiG), 

10. Überwachung der Durchführung der Berufs
ausbildung und Förderung durch Beratung 
(§ 45 Abs. 1 Satz 1 BBiG), 

11. Bestellung von Ausbildungsberatern (§ 45 
Abs.l Satz 2 BBiG), 

12. Errichtung von Ausschüssen für die Abnahme 
der Meisterprüfung und der Ausbilder-Eig
nungsprüfung, Berufung der Mitglieder und 
Zulassung zur Prüfung (§ 81 Abs.l bis 3 BBiG, 
§ 4 Abs . 1 Ausbilder-Eignungsverordnung Land
wirtschaft) , 

13. Durchführung von Fortbildungsprüfungen 
(§ 46 BBiG). 

§ 2 

Für die Berufsbildung in den Ausbildungsberu
fen LandwirtiLandwirtin und Hauswirtschafterl 
Hauswirtschafterin (ländliche Hauswirtschaft) 
sind zuständig 

1. die Regierungen für die Angelegenheiten nach 
§ 1 Nrn. 4, 11 und 12 , 

2. die nachfolgend genannten Ämter für Landwirt
schaft und Ernährung (Amter) in ihren eigenen 
und den in Klammer angegebenen Amtsbereichen 
für die Angelegenheiten nach § 1 Nrn. 1 bis 3 und 
5 bis 10 

a) im Ausbildungsberuf LandwirtiLandwirtin 
die Ämter 

Ebersberg (München), 

Erding (Moosburg), 

Fürstenfeldbruck (Dachau und Landsberg), 

Ingolstadt (Pfaffenhofen und Schroben
hausen) , 

Mühldorf (Altötting), 

- Traunstein (Laufen), 

~ Wasserburg, 

- Weilheim, 

- Wolfratshausen (Miesbach), 

Eggenfelden, 

Landau (Deggendorf) , 

Landshut (Abensberg) , 

Pass au -Rotthalmünster (Waldkirchen), 

- Straubing-Bogen (Regen), 

Nabburg (Cham) , 

- Regensburg (Neumarkt) , 

- Weiden (Amberg und Tirschenreuth) , 

- Bayreuth (Kulmbach), 

Coburg (Bamberg, Forchheim, Kronach 
und Staffelstein), 

Münchberg (Wunsiedel) , 

Ansbach, 

Fürth (Hersbruck und Höchstadt), 

Roth (Weißenburg), 

Uffenheim, 

Kitzingen (Aschaffenburg, Karlstadt und 
Würzburg) , 
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Schweinfurt (Bad Kissingen, Bad Neu
stadt und Hofheim), 

Friedberg (Augsburg), 

Ka ufbeuren, 

Kempten (Lindau), 

Krumbach (Weißenhorn), 

Mindelheim, 

Nördlingen (Lauingen), 

b) im Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/ 
Hauswirtschafterin (ländliche Hauswirt
schaft) die Ämter 

Ingolstadt (Moosburg, Pfaffenhofen und 
Schrobenhausen), 

München (Dachau, Ebersberg, Erding, 
Fürstenfeldbruck und Mühldorf), 

- Traunstein (Altötting und Laufen), 

Wasserburg (Miesbach), 

Weilheim (Landsberg und Wolfratshausen), 

Landshut (Abensberg), 

Passau-Rotthalmünster (Eggenfelden und 
Waldkirchen ), 

Straubing-Bogen (Deggendorf, Landau 
und Regen), 

Nabburg (Cham), 

Regensburg (Neumarkt), 

- Weiden (Amberg und Tirschenreuth), 

Bamberg (Coburg, Forchheim, Kronach, 
und Staffelstein), 

- Bayreuth (Kulmbach, Münchberg und 
Wunsiedel), 

- Ansbach, 

- Fürth (Hersbruck), 

- Roth (Weißenburg), 

- Uffenheim (Höchstadt), 

- Kitzingen (Bad Kissingen, Bad Neustadt, 
Hofheim und Schweinfurt), 

- Würz burg (Aschaffenburg und Karlstadt), 

- Friedberg (Augsburg), 

Kempten (Kaufbeuren und Lindau), 

Mindelheim (Krumbach und Weißenhorn), 

Nördlingen (Lauingen). 

§ 3 

Für die Berufsbildung im Ausbildungsberuf Gärt
ner/Gärtnerin sind zuständig 

1. für die Angelegenheiten nach § 1 Nrn. 1 bis 11: 
die Regierungen, 

2. für die Angelegenheit nach § 1 Nr. 12 

a) im Berufszweig Zierpflanzenbau einschließ
lich der Staudengärtnerei und im Berufs
zweig Friedhofsgärtnerei 

- die Regierung von Niederbayern für die 
Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbay
ern, Oberpfalz und Schwaben, 

- die Regierung von Oberfranken für die Re
gierungsbezirke Oberfranken, Mittelfran
ken und Unterfranken, 

b) in den Berufszweigen Gemüsebau einschließ
lich des Pilzanbaus, Obstbau sowie Pflanzen
züchtung und Samenbau die Regierung von 
Unterfranken, 

c) im Berufszweig Baumschule die Regierung 
von Schwaben, 

d) im Berufszweig Garten- und Landschaftsbau 

- die Regierung der Oberpfalz für die Regie
rungsbezirke Oberbayern, Niederbayern, 
Oberpfalz und Schwaben, 

- die Regierung von Mittelfranken für die Re
gierungsbezirke Oberfranken, Mittelfran-
ken und Unterfranken. . 

§4 

Für die Angelegenheiten der Berufsbildung nach 
§ 1 Nrn. 1 bis 12 sind zuständig 

1. im Ausbildungsberuf Winzer/Winzerin: die Re
gierung von Unterfranken, 

2. in den Ausbildungsberufen Molkereifachmann/ 
Molkereifachfrau und Milchwirtschaftlicher 
LaborantiMilchwirtschaftliche Laborantin: die 
Landesanstalt für Ernährung, 

3. im Ausbildungsberuf Brenner/Brennerin: die 
Regierung von Oberbayern, 

4. im Ausbildungsberuf FischwirtiFischwirtin: die 
Landesanstalt für Fischerei, 

5. im Ausbildungsberuf pferdewirtlPferdewirtin: 
das Landesamt für Pferdezucht und Pferde
sport. 

§ 5 

Für die Berufsbildung im AusbildungsberufTier
wirtiTierwirtin sind zuständig 

1. im Schwerpunkt Rinderhaltung 

a) die Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhal
tung und Grünlandwirtschaft Spitalhof/ 
Kempten für die Angelegenheiten nach § 1 
Nrn. 7 bis 9 und 12, 

b) die Regierungen für die Angelegenheiten 
nach § 1 Nrn. 4 und 11, 

c) die in § 2 Nr.2 Buchst. a genannten Ämter in 
den angegebenen Amtsbereichen für die An
gelegenheiten nach § 1 Nrn. 1 bis 3,5,6 und 10, 

2. im Schwerpunkt Schweinehaltung 

a) die Lehranstalt für Tierhaltung Achsel
schwang für die Angelegenheiten nach § 1 
Nrn. 7 bis 9 und 12, 

b) die Regierungen für die Angelegenheiten 
nach § 1 Nrn. 4 und 11, 

c) die in § 2 Nr.2 Buchst. a genannten Ämter in 
den angegebenen Amtsbereichen für die An
gelegenheiten nach § 1 Nrn.l bis 3, 5, 6 und 10, 
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3. in den Schwerpunkten Schafhaltung und Geflü
gelhaltung die Landesanstalt für Tierzucht für 
die Angelegenheiten nach § 1 Nrn. 1 bis 12, 

4. im Schwerpunkt Bienenhaltung die Landesan
stalt für Bienenzucht für die Angelegenheiten 
nach § 1 Nrn. 1 bis 12. 

§ 6 

Für die Durchführung der Fortbildungsprüfung 
zum Fachwirt und zur Fachwirtin Naturschutz und 
Landschaftspflege nach § 1 Nr. 13 sind die Regie
rungen zuständig. 

§ 7 

1 Für die Berufsbildung im Ausbildungsberuf 
ForstwirtiForstwirtin sind zuständig 

1. in staatlichen Forstbetrieben 

a) die Oberforstdirektionen für die Angelegen
heiten nach § 1 Nrn. 1 bis 6 und 10 , 

b) die Oberforstdirektion Ansbach 
für die Bezirke der Oberforstdirektionen Ans
bach, Bayreuth und Würzburg, 

die Oberforstdirektion München 
für die Bezirke der Oberforstdirektionen 
München und Augsburg und 

die Oberforstdirektion Regensburg 
für ihren Bezirk und für den Bereich der Na
tionalparkverwal tung Bayerischer Wald 

jeweils für die Angelegenheiten nach § 1 
Nrn. 7 bis 9 und 12, 

2. in nichtstaatlichen Forstbetrieben 

a) die Oberforstdirektionen für die Angelegen
heiten nach § 1 Nrn. 2 bis 6, 

b) die Oberforstdirektion München für die An
gelegenheiten nach § 1 Nrn. 7 bis 9 und 12, 

c) die Forstämter für die Angelegenheiten nach 
§ 1 Nrn. 1 und 10. 

2In der Angelegenheit nach § 1 Nr.11 verbleibt es 
bei der Zuständigkeit des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

§ 8 

Für die Berufsbildung im Ausbildungsberuf Re
vierjäger/Revierjägerin ist das Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auch 
zuständig in den Angelegenheiten nach Art. 3 
Abs. 1 Buchst. abis d AGBBiG. 

§ 9 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. August 1993 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über Zu
ständigkeiten für die Berufsbildung in der Land
wirtschaft (VZBL) vom 21. Januar 1987 (GVBl S . 25, 
BayRS 7803- 20- E) , geändert durch Verordnung 
vom 1. Juli 1991 (GVBl S. 249), außer Kraft. 

München, den 5. August 1993 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Reinhold B 0 c k let, Staatsminister 

7803- 12- E 

Berichtigung 

Die Schulordnung für die staatlichen Techniker
schulen für Agrarwirtschaft sowie für Waldwirt
schaft vom 8. Juli 1992 (GVBl S. 338, BayRS 7803-
12-E) wird wie folgt berichtigt: 

In § 32 Abs. 5 Satz 2 muß es statt ,,§ 33 Abs. 2" rich
tig ,,§ 34 Abs. 2" und statt ,, § 34 " richtig ,,§ 35 " hei
ßen. 

München, den 28. Juli 1993 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Im Auftrag 

S eh u h, Ministerialdirektor 
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